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1. Eignung zur Berufsausübung 

a) Erklärung über die Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder in die Handwerksrolle des 
Unternehmens oder Wohnsitzes  
b) Erklärung, dass nachweislich keine schweren Verfehlungen begangen wurden, die die 
Zuverlässigkeit des Unternehmens in Frage stellen.  
 
Mit dem Angebot ist der Nachweis zu erbringen entweder durch die vom öffentlichen Auftraggeber 
direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von 
Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) soweit dort entsprechende Nachweise hinterlegt 
sind oder vorläufig entweder durch eine den Ausschreibungsunterlagen beiliegende „Eigenerklärung 
zur Eignung“ (bspw. Formblatt 124) oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE). 
 
Präqualifizierte Bieter sollten prüfen, ob die im PQ-Verzeichnis hinterlegten Nachweise aktuell sind, 
und die Hinterlegung ggf. entsprechend anpassen. 
 
Auf Verlangen sind zur Bestätigung der Eigenerklärung innerhalb der von Vergabestelle 
vorgegebenen Frist vorzulegen: 

- Gewerbeanmeldung 
- Handelsregisterauszug 
- Eintragung in der Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer. 

 
Hinweis auf die Abfragepflicht nach § 6 WRegG: 
Der Auftraggeber ist seit Inkrafttreten des Wettbewerbsregistergesetzes (WRegG) bei Aufträgen ab 
einem geschätzten Nettoauftragswert von 30.000, - Euro vor der Zuschlagserteilung zur Abfrage von 
Eintragungen des Bestbieters im Wettbewerbsregister verpflichtet. Der Auftraggeber wird für die 
Bieter, die für den Zuschlag infrage kommen, vor der Zuschlagserteilung einen Auszug aus dem 
Wettbewerbsregister anfordern. 
 
Beruft sich das Unternehmen zur Erfüllung der Leistung auf die Fähigkeit anderer Unternehmen, ist 
deren Eignung durch die entsprechenden Nachweise im Präqualifikationsverzeichnis nachzuweisen 
bzw. sind die o.g. Erklärungen und Bescheinigungen auch für diese anderen Unternehmen auf 
Verlangen vorzulegen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine 
Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
 
Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die o.g. Angaben bereits mit dem Teilnahmewettbewerb 
vorzulegen. 
 
2. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

a) Erklärung über den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der 
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Aufträgen. 
 
b) Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde 
und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 
 
c) Falls zutreffend, Erklärung, dass ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde. 
 
d) Erklärung, dass das Unternehmen seine Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben 
sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, 
ordnungsgemäß erfüllt hat. 
 
e) Erklärung, dass das Unternehmen Mitglied der Berufsgenossenschaft ist. 
 
Mit dem Angebot ist der Nachweis zu erbringen entweder durch die vom öffentlichen Auftraggeber 
direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von 
Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) soweit dort entsprechende Nachweise hinterlegt 



sind oder vorläufig entweder durch eine den Ausschreibungsunterlagen beiliegende „Eigenerklärung 
zur Eignung“ (bspw. Formblatt 124) oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE). 
 
Präqualifizierte Bieter sollten prüfen, ob die im PQ-Verzeichnis hinterlegten Nachweise aktuell sind, 
und die Hinterlegung ggf. entsprechend anpassen. 
 
Auf Verlangen sind zur Bestätigung der Eigenerklärung innerhalb der von der Vergabestelle 
vorgegebenen Frist vorzulegen: 

- a) Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend 
testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen. 

- b) Falls zutreffend, rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan. 
- c) Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit das Unternehmen 

beitragspflichtig ist), Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung 
in Steuersachen (soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt) sowie eine 
Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG. 

- d) Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für das 
Unternehmen zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen. 

 
Beruft sich das Unternehmen zur Erfüllung der Leistung auf die Fähigkeit anderer Unternehmen, ist 
deren Eignung durch die entsprechenden Nachweise im Präqualifikationsverzeichnis nachzuweisen 
bzw. sind die o.g. Erklärungen und Bescheinigungen auch für diese anderen Unternehmen auf 
Verlangen vorzulegen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine 
Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

 
3. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 
 
a) Erklärung, dass das Unternehmen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren 
Leistungen ausgeführt hat, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. 
 
b) Erklärung, dass dem Unternehmen die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte 
zu Verfügung stehen. 
 
Mit dem Angebot ist der Nachweis zu erbringen entweder durch die vom öffentlichen Auftraggeber 
direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von 
Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) soweit dort Nachweise entsprechend 
vergleichbarer Referenzen hinterlegt sind oder vorläufig entweder durch eine den 
Ausschreibungsunterlagen beiliegende „Eigenerklärung zur Eignung“ (bspw. Formblatt 124) oder eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE). 
 
Die Vorlagepflicht vergleichbarer Referenzen gilt auch für präqualifizierte Bieter, diese sollten daher 
prüfen, ob die im PQ-Verzeichnis hinterlegten Nachweise vergleichbare Referenzen betreffen und die 
Hinterlegung ggf. entsprechend anpassen. Alternativ können die Referenzen auch mit dem Angebot 
übermittelt werden. Sofern die Eignung nicht durch vergleichbare Referenzen nachgewiesen wird, ist 
das Angebot auszuschließen. 
 
Auf Verlangen sind zur Bestätigung der Eigenerklärung innerhalb der von der Vergabestelle 
vorgegebenen Frist vorzulegen: 
a) Referenzen über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen 
Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten 
Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen 
sind. 
 
b) Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren 
jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert 
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal. 
 
Beruft sich das Unternehmen zur Erfüllung der Leistung auf die Fähigkeit anderer Unternehmen, ist 
deren Eignung durch die entsprechenden Nachweise im Präqualifikationsverzeichnis nachzuweisen 
bzw. sind die o.g. Erklärungen und Bescheinigungen auch für diese anderen Unternehmen auf 
Verlangen vorzulegen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine 
Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
 
--- 



Der Bieter muss nach ISO 9001 oder vergleichbar zertifiziert sein. 
 
Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die o.g. Angaben bereits mit dem Teilnahmewettbewerb 
vorzulegen.  
 
4. Spezifische Eignungskriterien für die Durchführung der Stadt-Biotopkartierung 
 
4.1 Projektleitung / Stellvertretende Projektleitung 
Ein Projektleiter, der dem LfU als Hauptansprechpartner dient, sowie ein stellvertretender Projektleiter 
müssen benannt werden. 
 
Der Projektleiter / die Projektleiterin hat mind. eine aussagekräftige Referenz für den Zeitraum 2014 - 
2024 vorzulegen. Die Referenz gilt als aussagekräftig, wenn sie die Erfahrungen des Projektleiters/der 
Projektleiterin überzeugend belegt. Dies betrifft insbesondere: 

- Gute eigene Kartiererfahrung in der Biotop- und/oder FFH-Lebensraumtypen-Kartierung in 
Bayern oder anderen Bundesländern oder aus vergleichbaren, komplexen und großflächigen 
vegetationskundlichen oder pflanzensoziologischen Kartierungen. 

- Erfahrung in der Organisation und Koordination eines Projektes mit naturschutzfachlichem 
Inhalt mit ähnlichem Umfang bzw. ähnlicher Komplexität (Kartierungsarbeiten oder Umset-
zungsmaßnahmen); hauptverantwortliche Durchführung; gute Zusammenarbeit mit Behörden 
und ggf. weiteren Organisationen (z. B. Verbänden); erfolgreicher Abschluss des Projektes. 

 
Bitte nutzen Sie zum Nachweis die Formblätter: 

- Zu_L227_01_Projektteam 
- Zu_L227_02_Persönliche_Referenzen 
- Zu_L227_03_Persönliche_Referenzen_Ergänzungsblatt 

 
Haben Sie die Formblätter ausgefüllt und in eVergabe hochgeladen? 
 
4.2 Projektteam 
Es muss it Angebotsabgabe eine Aufstellung aller vorgesehenen Bearbeiter/innen vorgelegt werden.. 
 
Die Kartierung ist mit maximal 4 Kartierern durchzuführen. 
 
Mindestens 70 % der Kartierleistungen sind von erfahrenen Kartierern durchzuführen.  
 
Zu den erfahrenen Kartierern zählen Kartierer, die bereits eine Biotopkartierung, FFH-
Lebensraumtypenkartierung oder eine gleichwertige Kartierung in einem Bearbeitungsgebiet von 
mind. 1.000 ha Offenland bzw. mit einer kartierten Offenland-Biotop- bzw. LRT-Fläche von mind. 50 
ha durchgeführt haben. 
 
Bitte nutzen Sie zum Nachweis die Formblätter: 

- Zu_L227_01_Projektteam 
- Zu_L227_02_Persönliche_Referenzen 
- Zu_L227_03_Persönliche_Referenzen_Ergänzungsblatt 

 
Haben Sie die Formblätter ausgefüllt und in eVergabe hochgeladen? 
 
4.3. Neueinsteiger 
Um grundsätzlich auch qualifizierten Neueinsteigern die Möglichkeit zu bieten, an der Aktualisierung 
der Biotopkartierung mitzuwirken, wird deren Beteiligung im Kartiererteam durchaus begrüßt. Der 
prozentuelle Anteil am gesamten Kartierungsumfang sollte dabei allerdings entsprechend deren 
Qualifikation und Erfahrung einen geringen Umfang (kleiner 30% des Kartierungs-Gesamtumfanges) 
betragen. Der Projektleiter und/oder die wissenschaftlichen Mitarbeiter haben dabei die Aufgabe, 
diesen weniger erfahrenen Kartierern den für die qualifizierte Durchführung der Biotopkartierung 
notwendigen Wissensstand zu übermitteln und für die geforderte Qualität deren Kartierergebnisse zu 
sorgen.  
 
Für die qualifizierten Neueinsteiger ist mindestens einer der folgenden Nachweise vorzulegen: 

- Uni-/FH-(Bachelor-/Master-) Ausbildung mit geobotanischen, vegetationskundlichen  
- oder sonstigen botanischen Schwerpunkten, wodurch eine gute Artenkenntnis vorausgesetzt 

werden kann 
- Nachweis eigener Kartiererfahrung bei floristischen und pflanzensoziologischen Kartierungen 



- Nachweise eigener Kartiererfahrung in der Biotopkartierung Bayern, der FFH-
Lebensraumtypen-Kartierung oder vergleichbaren Kartierungen in Bayern 

- Nachweise über umfassende Fortbildungen in der Biotopkartierung und/oder FFH-
Lebensraumtypenkartierung 

 
Bitte füllen Sie das Formblatt "Zu_L227_01_Projektteam " (siehe Ordner „Anlagen zur Aus-
schreibung/Zu_L227_erforderliche Unterlagen“) diesbezüglich aus und laden Sie dieses zusammen 
mit mindestens einem der oben genannten Nachweise in eVergabe hoch.  
 
4.4 GIS und Access Kenntnisse 
Mindestens einer der im Personaleinsatzplan eingesetzten Personen muss spezielle GIS- und 
Access-Kenntnisse besitzen, die für die Erfüllung der Leistungen gemäß den Vorgaben der 
Kartieranleitungen benötigt werden. 
 
Bitte nutzen Sie zum Nachweis das Formblatt "Zu_L227_01_Projektteam " (siehe Ordner „Anlagen zur 
Ausschreibung/Zu_L227_erforderliche Unterlagen).  
 
Haben Sie das Formblatt ausgefüllt und in eVergabe hochgeladen?  
 
 
 


